
  Gemeinde Dabel                  
Beschluss - Nr.:BVD-087/2013

Betr.:   Antrag auf Teileinziehung eines Straßenabschnitts der öffentlichen Straße Roter 
Strumpf in Dabel
Beteiligte Gremien:
Datum Gremium TOP
12.06.2013 Gemeindevertretung Dabel

1. Zuständige/federführende Abt. Aktenzeichen Handzeichen/Datum

  Bürgeramt              30.05.2013

2. Mitwirkende Ämter: keine Einwände     siehe Anlage Handzeichen/Datum
Amt  für Finanzen
Amt für Stadt-und 

Gemeindeentwicklung

3. Sichtvermerk des Leitenden Verwaltungsbeamten:

4. Sichtvermerk des Bürgermeisters:

5. Finanzielle Auswirkungen:

keine Einnahmen X Ausgaben
Betrag Haushaltsstelle Haushaltsjahr
400,00 2013

X Die Mittel stehen zur Verfügung

Die Mittel stehen nicht zur Verfügung

Die Mittel stehen nur teilweise zur Verfügung

Teilbetrag in € Deckungsvorschlag Sichtvermerk/Kämmerei



Begründung:
Die Gemeinde Dabel beabsichtigt, den Teilabschnitt (300m) der auf dem Grundstück der Gemarkung 
Dabel, Flur 7, Flurstück 109 gelegenen kommunalen Straße -Roter Strumpf- teil einzuziehen. Dieser 
Teilabschnitt der Straße stellt eine Verbindung zwischen der Bundesstraße 192 und der Landestraße 
16 dar. Die Verkehrsbedeutung dieses Teiles besteht ausschließlich für den Anliegerverkehr, dennoch 
wird er, insbesondere durch Lkw-Verkehr, als Abkürzung zwischen der vorgenannten Bundes- und 
Landesstraße genutzt.
Aufgrund des Ausbauquerschnitts und des Straßenaufbaus (Ländlicher Wegebau) ist die Straße für 
diesen Verkehr nicht geeignet. Es zeigen sich durch den Lastverkehr bereits Tragfähigkeitsschäden 
an der Straße, die einen erhöhten Unterhaltsaufwand für die Gemeinde Dabel, bedeuten.
Beabsichtigt ist, den Nutzerkreis für diesen Straßenabschnitt auf den Anliegerverkehr zu beschränken, 
um auch so die Sicherheit für Anlieger, insbesondere Kinder zu erhöhen.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde Dabel beschließt, den Antrag auf Teileinziehung für den auf dem Grundstück 
Gemarkung Dabel, Flur 7, Flurstück 109 gelegenen Straßenabschnitt (300m) der kommunalen Straße-
Roter Strumpf- an die zuständige Behörde, hier der Landrat LK Ludwigslust- Parchim zu stellen. Der 
Fahrzeugverkehr ist zu beschränken, hier durch das Verbot für Fahrzeuge aller Art, Anliegerverkehr 
frei.

Abstimmungsergebnis:

Mitglieder: davon anwesend:

dafür: dagegen: Enthaltung

Beschluss gefasst wie vorgeschlagen
Beschlussvorschlag zurückgestellt
Beschlussvorschlag geändert

Unterschriften: Datum: 

Anlagen:
Auszug Flurkataster


